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Titel:

Kantonale Gebäudeversicherung für den Kanton Obwalden?

Auskunftsbegehren/Frage:

1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Einführung einer kantonalen Gebäudeversiche­
rung für Obwalden?

2. Was wären aus Sicht des Regierungsrates Vorteile einer kantonalen Gebäudeversi­
cherung?

3. Was spricht aus Sicht der Regierung gegen die Einführung einer kantonalen Gebäu­
deversicherung im Kanton Obwalden?

4. Würde der Regierungsrat die Einführung einer Kantonalen Gebäudeversicherung be- 
grüssen?

5. Wie wäre das Vorgehen, um eine Kantonale Gebäudeversicherung einzuführen?

6. Könnte sich die Regierung eine Zusammenarbeit in irgendwelcher Form mit der 
Nidwaldner Sachversicherung vorstellen?

7. Falls die Regierung die Einführung einer Kantonalen Gebäudeversicherung begrüssen 
würde: Ist die Regierung bereit, die Schaffung einer Kantonalen Gebäudeversicherung 
umgehend an die Hand zu nehmen?

Begründung:

Die grosse Mehrheit der Schweizer Kantone (19) hat eine obligatorische Gebäudeversi­
cherung, bei welcher alle Gebäude im Kanton obligatorisch versichert sind.
Sicherheit durch Prävention und Versicherung in einer Hand, Solidarität und tiefere Kos­
ten (da alle Gebäude bei derselben Versicherung versichert wären), eine Kontrolltätig­
keit unabhängig von den Ressourcen des kantonalen Budgets und schliesslich das 
Netzwerk mit den anderen Kantonalen Gebäudeversicherungen sind immer wieder ge­
nannte Vorteile.
Auch in Obwalden ist der Abschluss einer Gebäudeversicherung obligatorisch, jedoch 
gibt es keine kantonale Gebäudeversicherung, sondern verschiedene private Versiche­
rungen, bei denen die Gebäude versichert werden. Dies führt dazu, dass viele Versiche­
rungen mit unterschiedlichen Versicherungsbedingungen am Werk sind.
Liegen Prävention, Intervention und Versicherung in einer Hand, ist ein einheitlicher 
Schutz gewährleistet.
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